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Anwendungsbereich

Gültigkeit 
Aufgeführt ist die Vergütung an Unabhängige Produ-
zenten (UP) für  die in das Stromnetz von CKW ein-
gespeiste Überschussenergie aus Eigenproduktions-
anlagen. Diese Anlagen müssen gemäss revidiertem 
Energiegesetz (Art. 28a Abs. 1 EnG [Übergangsbe-
stimmungen]) folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen.
	 (gemäss Definition Art. 1 Bst. f EnV)
•	Die Produktionsanlage wurde vor dem 31.12.2005 

in Betrieb genommen. 
•	Die Einspeisung erfolgt ins 

Niederspannungsnetz (0,4 kV).

Grundlagen
• Energiegesetz in der Fassung vom 26. Juni 1998 

sowie revidierte Fassung vom 23. März 2007  
(Art. 28a EnG) 

• Empfehlungen und Vollzugshilfen für die Umsetzung 
der Anschlussbedingungen vom 21. Januar 2003

• Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 und 
Revision vom 14. März 2008

• Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008
• Netzanschlussrichtlinien
• AGB Energie
• AGB Netznutzung 

Tarife
Der von der CKW offerierte Tarif richtet sich nach 
der Empfehlung des Bundesamtes für Energie vom 
21. Januar 2003, die bis Ende 2008 verlängert wurde. 
Danach beträgt die Vergütung für die von unabhän-
gigen Produzenten als Elektrizität in das öffentliche 
Netz eingespeisten Überschussenergie aus erneuer-
baren Energiequellen einen Jahresmittelpreis von min-
destens 15 Rp./kWh. 

Gesetzliche Steuern, Abgaben und weitere Bela-
stungen werden zusätzlich in Rechnung gestellt und 
separat ausgewiesen.

Mehrwertsteuerpflichtige Produzenten stellen für ihre 
Energielieferung an CKW eine Rechnung. Die übrigen 
Produzenten erhalten für ihre Energielieferung von 
CKW einen Avis.

Für die Einspeisung ins Mittelspannungsnetz gelten 
separate und individuell zu erfragende Tarife. 

Ökologischer Mehrwert
Produzenten, die berechtigt sind, das Stromprodukt 
CKW RegioPartner R1 zu beziehen, dürfen zusätz-
lich den ökologischen Mehrwert ihrer (Überschuss-)
produktion zu Marktkonditionen verkaufen (HKN, TÜV, 
naturemade etc.). Voraussetzung dafür ist die Regis-
trierung der Anlage und der Produktion im nationalen 
Herkunftsnachweissystem.

Preisinformation Stromprodukt

CKW RegioPartner R1
Rücklieferprodukt erneuerbare Energien
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Ein Unternehmen der 

Stromprodukt 			 CKW RegioPartner R1
	 MWST 	 exkl.	 inkl. 

Wirkenergie
(zugunsten des Produzenten)
•	Hochtarif (HT)*	 Rp./kWh	 18.00	 19.37
•	Niedertarif (NT)*	 Rp./kWh	 10.00	 10.76

* HT-Zeit von 07.00 bis 22.00 Uhr / NT-Zeit von 22.00 bis 07.00 Uhr. 

  Bei den Preisen inkl. 7.6% MWST handelt es sich um kaufmännisch
  gerundete Angaben.


